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  Versichern • Bausparen

Auszug aus den wichtigen gesetzlichen Bestimmungen
zur Kfz-Versicherung  - Stand 1. Januar 2008 -

Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

§ 5 Abweichender Versicherungsschein

(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag des
Versicherungsnehmers oder den getroffenen Vereinbarungen ab, so
gilt die Abweichung als genehmigt, wenn die Voraussetzungen des
Absatzes 2 erfüllt sind und der Versicherungsnehmer nicht innerhalb
eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform
widerspricht.

(2) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Übermittlung
des Versicherungsscheins darauf hinzuweisen, dass Abweichungen
als genehmigt gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht inner-
halb eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Text-
form widerspricht. Auf jede Abweichung und die hiermit verbunde-
nen Rechtsfolgen ist der Versicherungsnehmer durch einen auffälli-
gen Hinweis im Versicherungsschein aufmerksam zu machen.

(3) Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht
erfüllt, so gilt der Vertrag als mit dem Inhalt des Antrags des Versi-
cherungsnehmers geschlossen.

(4) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer darauf
verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

§ 8 Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers

(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung inner-
halb von zwei Wochen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform ge-
genüber dem Versicherer zu erklären und muss keine Begründung
enthalten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende
Unterlagen dem Versicherungsnehmer in Textform zugegangen
sind:

1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie
die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 und

2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und
über die Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versicherungs-
nehmer seine Rechte entsprechend den Erfordernissen des ein-
gesetzten Kommunikationsmittels deutlich macht und die den
Namen und die Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Wider-
ruf zu erklären ist sowie einen Hinweis auf den Fristbeginn und
auf die Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 enthält.

Die Belehrung genügt den Anforderungen des Satzes 1 Nr. 2, wenn
das vom Bundesministerium der Justiz aufgrund einer Rechtsver-
ordnung nach Absatz 5 veröffentlichte Muster verwendet wird. Der
Nachweis über den Zugang der Unterlagen nach Satz 1 obliegt dem
Versicherer.

(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht
1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als

einem Monat,
2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei

denn, es handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des
§ 312 b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf ar-
beitsvertraglichen Regelungen beruhen, es sei denn, es han-
delt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312 b
Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des
Artikels 10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versi-
cherungsvertragsgesetz.

Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Versicherungsverträgen,
die von beiden Vertragsparteien auf ausdrücklichen Wunsch des
Versicherungsnehmers vollständig erfüllt sind, bevor der Versiche-
rungsnehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.

(4) Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist
abweichend von Absatz 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung auch der in
§ 312 e Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelten
Pflichten.

(5) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrats Inhalt und
Gestaltung der dem Versicherungsnehmer nach Absatz 2 Satz 1
Nr. 2 mitzuteilenden Belehrung über das Widerrufsrecht festzulegen.

§ 11 Verlängerung, Kündigung

(1) Wird bei einem auf eine bestimmte Zeit eingegangenen Versi-
cherungsverhältnis im Voraus eine Verlängerung für den Fall verein-
bart, dass das Versicherungsverhältnis nicht vor Ablauf der Ver-
tragszeit gekündigt wird, so ist die Verlängerung unwirksam, soweit
sie sich jeweils auf mehr als ein Jahr erstreckt.

(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegan-
gen, so kann es von beiden Vertragsparteien nur für den Schluss
der laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. Auf das
Kündigungsrecht können sie einvernehmlich bis zur Dauer von zwei
Jahren verzichten.

(3) Die Kündigungsfrist muss für beide Vertragsparteien gleich sein;
sie darf nicht weniger als einen Monat und nicht mehr als drei Mo-
nate betragen.

§ 19 Anzeigepflicht

(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Ent-
schluss des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt
zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in
Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versi-
cherer nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber
vor Vertragsannahme Fragen im Sinne des Satzes 1, so ist der Ver-
sicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach
Absatz 1, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.

(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig verletzt hat. In diesem Falle hat der Versicherer das
Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu
kündigen.

(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger
Verletzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Ab-
satz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versi-
cherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
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(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der
Anzeige kannte.

(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertrags-
änderung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Ver-
sicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungs-
nehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.

§ 20 Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers
geschlossen, so sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und
des § 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis
und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist
des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungs-
nehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder
dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers

(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehen-
den Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte
Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der Aus-
übung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die er seine
Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begrün-
dung seiner Erklärung angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1
nicht verstrichen ist.

(2) Im Falle eines Rücktritts nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalls ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es
sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen
Umstand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, so ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet.

(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen
nach Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglis-
tig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre.

§ 22 Arglistige Täuschung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt.

§ 23 Gefahrerhöhung

(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragser-
klärung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung
vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne
Einwilligung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen
oder gestattet hat, so hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer
unverzüglich anzuzeigen.

(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsneh-
mers eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, so
hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat,
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

§ 24 Kündigung wegen Gefahrerhöhung

(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23
Abs. 1, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
kündigen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Verpflich-
tung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht die Ver-
letzung auf einfacher Fahrlässigkeit, so kann der Versicherer unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.

(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn
es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers
von der Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn der Zustand
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

§ 25 Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung

(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für
diese höhere Gefahr entsprechende Prämie verlangen oder die
Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlöschen
dieses Rechtes gilt § 24 Abs. 3 entsprechend.

(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der
höheren Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den
Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuwei-
sen.

§ 26 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat.
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt
der Versicherungsnehmer.

(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei
denn, dem Versicherer war die Gefahrerhöhung zu diesem Zeitpunkt
bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung der
Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2 und 3 nicht auf Vorsatz beruht; im
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung gilt Absatz 1 Satz 2.

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer
zur Leistung verpflichtet,
1. soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrer-

höhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalls
oder den Umfang der Leistungspflicht war oder

2. wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für
die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung
nicht erfolgt war.

§ 27 Unerhebliche Gefahrerhöhung

Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerhebli-
che Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umständen
als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert
sein soll.

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber dem
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Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag inner-
halb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt
hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verlet-
zung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer
vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit
nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Ein-
tritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die
Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers
nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur
Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hin-
gewiesen hat.

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung
einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist un-
wirksam.

§ 29 Teilrücktritt, Teilkündigung, teilweise Leistu ngsfreiheit

(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach
den Vorschriften dieses Abschnitts zum Rücktritt oder zur Kündigung
berechtigt ist, nur bezüglich eines Teils der Gegenstände oder
Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, steht dem Ver-
sicherer das Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung für den übrigen
Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen allein der Versi-
cherer den Vertrag unter den gleichen Bedingungen nicht geschlos-
sen haben würde.

(2) Macht der Versicherer von dem Recht zum Rücktritt oder zur
Kündigung bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen
Gebrauch, ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versiche-
rungsverhältnis bezüglich des übrigen Teils zu kündigen. Die Kündi-
gung muss spätestens zum Schluss der Versicherungsperiode er-
klärt werden, in welcher der Rücktritt oder die Kündigung des Versi-
cherers wirksam wird.

(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen
einer Verletzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung ganz
oder teilweise leistungsfrei ist, nur bezüglich eines Teils der Ge-
genstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht,
so ist auf die Leistungsfreiheit Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie

- siehe Abschnitt C.1 der Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Ver-
sicherung (AKB) -

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie

- siehe Abschnitt C.2 der Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Ver-
sicherung (AKB) -

§ 39 Vorzeitige Vertragsbeendigung

(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ab-
lauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Ver-
sicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeit-
raum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. Wird
das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt aufgrund des § 19
Abs. 2 oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger
Täuschung beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. Tritt

der Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück, so kann er eine angemes-
sene Geschäftsgebühr verlangen.

§ 79 Beseitigung der Mehrfachversicherung

(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-
fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen
der Mehrfachversicherung geschlossen, so kann er verlangen, dass
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den
Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung
nicht gedeckt ist.

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versi-
cherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in die-
sem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im
Einvernehmen der Versicherer abgeschlossen worden, so kann der
Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der
Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

§ 117 Leistungspflicht gegenüber Dritten

(1) Dem Anspruch des Dritten nach § 115 kann nicht entgegen-
gehalten werden, dass der Versicherer dem ersatzpflichtigen Versi-
cherungsnehmer nicht oder nur teilweise zur Leistung verpflichtet ist.

(2) Ein Umstand, der das Nichtbestehen oder die Beendigung des
Versicherungsverhältnisses zur Folge hat, kann vorbehaltlich des
Satzes 4 dem Anspruch des Dritten nach § 115 nur entgegengehal-
ten werden, wenn das Schadensereignis später als einen Monat
nach dem Zeitpunkt eingetreten ist, zu dem der Versicherer diesen
Umstand der hierfür zuständigen Stelle angezeigt hat. Dies gilt auch,
wenn das Versicherungsverhältnis durch Zeitablauf endet. Der Lauf
der Frist beginnt nicht vor Beendigung des Versicherungsverhältnis-
ses. Ein in den Sätzen 1 und 2 bezeichneter Umstand kann dem
Anspruch des Dritten auch dann entgegengehalten werden, wenn
vor dem Zeitpunkt des Schadensereignisses der hierfür zuständigen
Stelle die Bestätigung einer entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften abgeschlossenen neuen Versicherung zugegangen ist. Die
vorstehenden Vorschriften dieses Absatzes gelten nicht, wenn eine
zur Entgegennahme der Anzeige nach Satz 1 zuständige Stelle nicht
bestimmt ist.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 ist der Versicherer nur im
Rahmen der gesetzlichen Mindestversicherungssumme und der von
ihm übernommenen Gefahr zur Leistung verpflichtet. Er ist leis-
tungsfrei, soweit der Dritte Ersatz seines Schadens von einem ande-
ren Schadensversicherer oder von einem Sozialversicherungsträger
erlangen kann.

Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

§ 13 Mitteilungspflichten bei Änderungen

(3) Verlegt der Halter seinen Wohnsitz oder Sitz in einen anderen
Zulassungsbezirk, hat er unter Vorlage der Zulassungsbeschei-
nigung bei der neuen Zulassungsbehörde die Zuteilung eines neuen
Kennzeichens und Ausstellung einer neuen Zulassungsbescheini-
gung Teil I unverzüglich zu beantragen. Die bisherigen Kennzeichen
sind zur Entstempelung vorzulegen. Wird der regelmäßige Standort
des Fahrzeugs für mehr als drei Monate an einen vom Wohnsitz
oder Sitz des Halters abweichenden Ort verlegt, ist dies der
Zulassungsbehörde ebenfalls unverzüglich mitzuteilen. Kommt er
diesen Pflichten nicht nach, kann die Zulassungsbehörde für die Zeit
bis zur Erfüllung der Pflichten den Betrieb des Fahrzeugs auf
öffentlichen Straßen untersagen.

§ 24 Mitteilungspflichten der Zulassungsbehörde

(1) Die Zulassungsbehörde hat den Versicherer zum Zwecke der
Gewährleistung des Versicherungsschutzes im Rahmen der Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung über

1. die Zuteilung des Kennzeichens,
2. Änderungen der Anschrift des Halters,
3. den Zugang einer Bestätigung über den Abschluss einer neuen

Versicherung,
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4. den Zugang einer Anzeige über die Außerbetriebsetzung,
5. die Änderung der Fahrzeugklasse und
6. die Reservierung des Kennzeichens bei Außerbetriebsetzung

zu unterrichten und hierfür die in § 35 genannten Daten, soweit er-
forderlich, zu übermitteln.

Pflichtversicherungsgesetz (PflVersG)

§ 5 (3) Der Antrag auf Abschluss eines Haftpflichtversicherungsver-
trags für Zweiräder, Personen- und Kombinationskraftwagen bis zu
1 t Nutzlast gilt zu den für den Geschäftsbetrieb des Versicherungs-
unternehmens maßgebenden Grundsätzen und zum allgemeinen
Unternehmenstarif als angenommen, wenn der Versicherer ihn nicht
innerhalb einer Frist von zwei Wochen vom Eingang des Antrags an
schriftlich ablehnt oder wegen einer nachweisbaren höheren Gefahr
ein vom allgemeinen Unternehmenstarif abweichendes schriftliches
Angebot unterbreitet. Durch die Absendung der Ablehnungserklä-
rung oder des Angebots wird die Frist gewahrt. Satz 1 gilt nicht für
die Versicherung von Taxen, Personenmietwagen und Selbstfahrer-
vermietfahrzeugen.

§ 5 (7) Das Versicherungsunternehmen hat dem Versicherungs-
nehmer bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses eine Be-
scheinigung über dessen Dauer, die Anzahl und Daten während der
Vertragslaufzeit gemeldeter Schäden, die zu einer Schadenzahlung
oder noch wirksamen Schadenrückstellung geführt haben, auszu-
stellen; ist die Rückstellung innerhalb einer Frist von drei Jahren
nach ihrer Bildung aufgelöst worden, ohne dass daraus Leistungen
erbracht wurden, so hat der Versicherer auch hierüber eine Be-
scheinigung zu erteilen.

Bundesjagdgesetz (BJagdG)

§ 2 (1) Tierarten, die dem Jagdrecht unterliegen, sind:
1. Haarwild: Wisent, Elch-, Rot-, Dam-, Sika-, Reh-, Gams-, Stein-,
Muffel- und Schwarzwild, Feldhase, Schneehase, Wildkaninchen,
Murmeltier, Wildkatze, Luchs, Fuchs, Steinmarder, Baummarder,
Iltis, Hermelin, Mauswiesel, Dachs, Fischotter und Seehund.


